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Zur Bedeutung des EuGH 
in der Verfassungspraxis
EIN VERGLEICH ZWISCHEN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ  

Der Einfluss des Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) auf die nationale Verfassungs-
praxis ist in Europa von weitreichender Bedeutung. Die Veranstaltung beleuchtet verglei-
chend, wie oberste Gerichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der Rechtspre-
chung des EuGH umgehen.
Obwohl die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union ist und aktuell keine Zuständigkeit 
des EuGH besteht, kommt dessen Rechtsprechung im bilateralen Verhältnis eine gewisse 
Bedeutung zu. Bei der Auslegung der bilateralen Abkommen nimmt das Schweizerische 
Bundesgericht Bezug auf die EuGH-Rechtsprechung, behält sich jedoch immer auch Abwei-
chungen ausdrücklich vor.
Vor dem Hintergrund eines möglichen neuen Vertragspakets Bilaterale III nimmt die Frage 
nach der Rolle des EuGH im europäischen Verfassungsgefüge für die Schweiz eine neue 
Tragweite an. Die Veranstaltung betrachtet diese Frage aus rechtsvergleichender Perspektive. 
Eine politische Diskussion für oder gegen ein neues Vertragspaket ist hingegen nicht 
Gegenstand der Veranstaltung.

Programm
17.15–17.25	 	 Begrüssung 
			   Prof. Dr. Michele Luminati, geschäftsführender Direktor IJF

17.25–18.25		 �Kurzreferate aus der höchstrichterlichen Praxis 
Verfassungsrichter Prof. DDr. Dr. h.c. Christoph Grabenwarter, 
Präsident des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs 
Unionsgrundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit 

Verfassungsrichter Prof. Dr. Martin Eifert, LL.M. (Berkeley), 
Deutsches Bundesverfassungsgericht 
Integrierter Grundrechtsschutz im Gerichtsverbund 

Bundesrichterin Prof. Dr. Julia Hänni, Schweizerisches Bundesgericht 
Das Bundesgericht und der EuGH: Zwischen Anlehnung und Widerspruch

18.25–18.40	 Pause

18.40–19.25		 �Podiumsdiskussion mit den Referierenden sowie  
Prof. Dr. Christa Tobler (Universität Basel) 
Prof. Dr. Sebastian Heselhaus (Universität Luzern)

			   Moderation 
			   Dr. Andreas Zünd (Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte).

Ab 19.30		  Apéro im Foyer der Universität Luzern

Aufgrund begrenzter Platzzahl bitten wir um vorgängige Anmeldung über den Link zum 
Anmeldeformular.

https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/dekanat/zur-bedeutung-des-eugh-in-der-verfassungspraxis/

